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Protokoll 26 

über die Befugnisse und Aufgaben der 
EFTA-Überwachungsbehörde im Bereich der 

staatlichen Beihilfen 

Eine Vereinbarung zwischen den EFTA-Staaten überträgt der EFTA-
Überwachungsbehörde gleichwertige Befugnisse und ähnliche Aufgaben 
wie sie die EG-Kommission zum Zeitpunkt der Unterzeichnung dieses 
Abkommens zur Anwendung der Wettbewerbsregeln betreffend staatli-
che Beihilfen gemäss dem Vertrag zur Gründung der Europäischen Wirt-
schaftsgemeinschaft innehat; damit soll die EFTA-Überwachungs-
behörde in die Lage versetzt werden, die in Art. 1 Abs. 2 Bst. e und in 
den Art. 49 und 61 bis 64 des Abkommens niedergelegten Grundsätze zu 
verwirklichen. Die EFTA-Überwachungsbehörde erhält dieselben Be-
fugnisse zur Anwendung der für staatliche Beihilfen geltenden Wettbe-
werbsregeln bei den unter den Vertrag über die Gründung der Europäi-
schen Gemeinschaft für Kohle und Stahl fallenden Erzeugnissen nach 
Massgabe von Protokoll 14. 


